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Satzung der Gemeinde Seeshaupt:
Zur vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes zwischen Lido und
St. Heinrich im Bereich der Flur Nr. 534

Auf Grund der 9,10 und 13 des Baugesetzbuches(BauGB),der Verordnung über 
die bauliche Nutzung der Grundstücke Bau (BauNVO),Art. 91 der Bayer. 
Bauordnung (BayBO)erlässt die GemeindeSeeshaupt folgende 
Bebauungsplanänderung als Satzung.

V
Änderung des Bebauungsplanes zwischen“ Lido u. St. Heinrichu

Der Bebauungsplan zwischen“ Lido und St. Heinrich“ der Gemeinde Seeshaupt 
wird wie folgt geändert:

Der bisherige Planteil wird für den Bereich des Grundstückes FL. Nr. 534 
Gemarkung Seeshaupt durch den beiliegenden Planteil ersetzt.

§ 2 In Kraft treten

Diese Änderungssatzung tritt mit der Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses 
in Kraft.

Seeshaupt, den

Begründung der baulichen Maßnahme:

Durch das Wachsen des Vereines , einer größeren Anzahl von Mannschaften 
und einer nicht mehr der heutigen Zeit entsprechenden Räumlichkeit ist eine 
Erweiterung der Umkleiden und Duschen dringend notwendig!

u?Nachbarunterschr i ften: Frau Storff..:

Pächter FC Tennis:

Hauptverein FC:

Planfertiger: H. Fichtl

Dr.Pihale

F. Stuffer,

Eigentümer. Gemeinde Seeshaupt 1 .Bürgermeister Kirner.
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Verfahrensvermerke zur vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes im 
Bereich der Flur Nr. 534

1. Änderungsbeschluß am

2. Die betroffenen Nachbarn haben ihr Einverständnis durch Unterschrift 
erklärt.

3. Beteiligung der berührten Träger öffentlicher 
Belange ( § 13 Nr. 3 Bau GB ) mit Termin bis

4. Satzungsbeschluß( § 10 Bau GB ) YX-ocj. 200 C

5. Ausfertigung der Satzung

Seeshaupt den OC

Kimer, 1. Bürgermeister
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Siegel

ö.Ortsübliche Bekanntmachungen des Satzungsbeschlusses gern § 10 Abs. 3
BauGB am 2(».0^.2-CCiL

Die Bebauungsplanänderung ist damit in Kraft getreten.
Auf die Rechtsnachfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2, sowie Abs. 4 und § 215 
Abs.1 BauGB wurde hingewiesen.
Der Bebauungsplan einschließlich Begründung wird seit diesem Tag zu den 
ortsüblichen Dienststunden in der Gemeinde Seeshaupt zu jedermanns Einsicht 
bereit gehalten und über dessen Inhalt Auskunft erteilt.

Seeshaupt,den 2 (o. 0 . 2001,

1. Bürgermeister
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